
Antrag auf Zahlung der Rente wegen Versorgungsaus-
gleichs 

Angaben zur Person 

Name, Vorname ___________________________________________________ 

Straße:  ___________________________________________________ 

PLZ, Ort:   ____________________________Tel.: ___________________ 

E-Mail  ____________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________ 

Antrag auf Zahlung der Rente wegen Versorgungsausgleichs   

  Ich beantrage die Rentenzahlung zum Regelbeginn (Beginn nach dem 67. Lebens-

jahr)

 Ich beantrage die vorgezogene Zahlung der Rente vor Vollendung  des 67. 
Lebensjahres. (Die Rente vermindert sich dadurch dauerhaft um einen versicherungsma-
thematischen Abschlag)

Die Rente soll beginnen am:   01._________________  

Bankverbindung 

Die Altersrente soll auf folgendes Konto überwiesen werden: 

Name der Bank ______________________________________________________ 

IBAN

BIC

Finanzamt und Steuernummern 

Name des Finanzamtes: 

Ihre dortige Steuernummer:  

Steuer-ID: 

_________________________________________  

_________/_________________/______________  
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Angaben zur Krankenkasse 

Krankenkasse: ___________________________________________________ 

Anschrift: ___________________________________________________ 

Rentenversicherungs-Nr.:  

Versicherungsstatus 

 Ich bin privat versichert  

Ich bin gesetzlich 
 pflichtversichert  
 freiwillig versichert 

Angaben zu Kindern  

 Ich habe insgesamt ______ Kinder (leibliche, Adoptiv-, Stief- oder Pflegekinder) 

Anzahl der Kinder unter 25 Jahren ______ 
(bitte beglaubigte Nachweise, z. B. Geburtsurkunden, beifügen)

 Ich habe keine Kinder 

Änderungen werde ich unverzüglich dem Versorgungswerk mitteilen. Den beigefügten Auszug aus der 
Satzung des Versorgungswerks habe ich zur Kenntnis genommen. Die Verarbeitung meiner Daten er-
folgt gemäß § 35 AbgG NRW. 

___________________________________
Datum, Unterschrift 

Informationen zum Datenschutz 
https://landtag.nrw.de/files/live/sites/landtag/files/WWW/I.B.4/startseite/Informatio-
nen_zum_Datenschutz.pdf
oder unter 
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https://landtag.nrw.de/files/live/sites/landtag/files/WWW/I.B.4/startseite/Informationen_zum_Datenschutz.pdf
https://landtag.nrw.de/files/live/sites/landtag/files/WWW/I.B.4/startseite/Informationen_zum_Datenschutz.pdf
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§ 21 
Versorgungsausgleich bei Ehescheidungen 

(1) Wird die Ehe eines Mitglieds geschieden, findet zum Ausgleich der bei dem Versorgungs-
werk erworbenen Anrechte die interne Teilung nach dem Versorgungsausgleichsgesetz und 
den Bestimmungen der folgenden Absätze statt. 

(2) Die interne Teilung erfolgt, indem zu Lasten der von dem ausgleichspflichtigen Mitglied 
erworbenen Anrechte auf Alters- und Hinterbliebenenversorgung für die ausgleichsberechtigte 
Person Versorgungsanrechte beim Versorgungswerk übertragen werden. Die Höhe des auf 
die ausgleichsberechtigte Person zu übertragenden Anrechts errechnet sich nach Maßgabe 
der Absätze 3 bis 7 durch Verrentung des Ausgleichswertes, dem ein als Kapitalwert ermittel-
ter Ehezeitanteil zugrunde liegt. 

(3) Der Ehezeitanteil des vom ausgleichspflichtigen Mitglied beim Versorgungswerk erworbe-
nen Anrechts wird durch Umrechnung der aus Beiträgen und ggf. Überschussverteilungen in 
der Ehezeit erworbenen - beitragsfrei gestellten - Anwartschaft auf Alters- und Hinterbliebe-
nenversorgung in einen Kapitalwert bezogen auf das Ende der Ehezeit ermittelt. Der Kapital-
wert errechnet sich unter Anwendung der Kapitalwerttabelle aus den Leistungstabellen Num-
mer 3a und 3b (Spalte „M“) durch Multiplikation der in der Ehezeit erworbenen monatlichen 
Anwartschaft auf Alters- und Hinterbliebenenversorgung mit dem Kapitalfaktor, der für das Al-
ter des ausgleichpflichtigen Mitglieds im Jahr des Ehezeitendes maßgeblich ist. 

(4) Der Ausgleichswert wird durch Halbierung des gemäß Absatz 3 ermittelten Kapitalwerts 
der ehezeitlich erworbenen Anwartschaft bestimmt.  

(5) Haben beide geschiedenen Ehegatten in der Ehezeit Anrechte beim Versorgungswerk er-
worben, werden die Ausgleichswerte miteinander verrechnet und ihr Differenzbetrag der Be-
rechnung eines Anrechts für den Ehegatten, zu dessen Gunsten der Saldo besteht, zugrunde 
gelegt. 

(6) Der Ausgleichswert nach Absatz 4 bzw. der Differenzbetrag nach Absatz 5 wird bezogen 
auf das Ende der Ehezeit in ein Anrecht für die ausgleichsberechtigte Person zurückgerechnet: 

a) Ist die ausgleichsberechtigte Person Mitglied des Versorgungswerks, so wird für sie 
unter Anwendung der Leistungstabellen Nummer 3, 3a und 3b (Spalte „M“) der Aus-
gleichswert in ein Anrecht auf Alters- und Hinterbliebenenversorgung umgerechnet. 

b) Erfüllt die ausgleichsberechtigte Person die Voraussetzungen des Buchstabens a 
nicht, so wird für sie unter Anwendung der Leistungstabellen Nummer 3, 3a und 3b 
(Spalte „V“) der Ausgleichswert in ein Anrecht auf Altersruhegeld umgerechnet. In die-
sem Fall entsteht kein Anrecht auf Witwen- bzw. Witwerrente, jedoch für den Fall des 
Todes der ausgleichsberechtigten Person ein Anrecht auf Waisenrente für gemein-
same leibliche oder adoptierte Kinder der geschiedenen Ehegatten.  

Beantragt die ausgleichsberechtigte Person schriftlich eine Vorverlegung des Beginns der Al-
tersrente, vermindert sich die Rente entsprechend. Für die Kürzung bei Vorverlegung des 
Rentenbeginns finden in den Fällen des Buchstabens a die Leistungstabellen Nummer 2 und 
in denen des Buchstabens b die Leistungstabellen Nummer 4 Anwendung. Im Übrigen gelten 
§ 16 Absatz 2 und 3 entsprechend, wobei anstelle der Spalte „M“ die Spalte „V“ der Leistungs-
tabelle Nummer 6 tritt. 

(7) Die ausgleichsberechtigte Person wird kein Mitglied des Versorgungswerkes, eine Aufsto-
ckung des durch interne Teilung erworbenen Anrechts durch zusätzliche Zahlungen ist aus-
geschlossen. 
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(8) Aufgrund der internen Teilung kürzt sich bezogen auf das Ende der Ehezeit das Anrecht 
des ausgleichspflichtigen Mitglieds beim Versorgungswerk um den Anwartschaftsbetrag, der 
sich für das Mitglied aus einer Umrechnung des Ausgleichswerts unter Anwendung der Leis-
tungstabellen Nummer 3, 3a und 3b (Spalte „M“) ergibt. 

(9) Ist der Ausgleichswert am Ende der Ehezeit nicht höher als 240 Prozent der monatlichen 
Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, so wird unter Beach-
tung der gesetzlichen Bestimmungen des Abschnitts 2 Unterabschnitt 3 des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes eine externe Teilung durchgeführt. In diesem Fall wird der nach Absatz 4 be-
stimmte Ausgleichswert zur Begründung eines Anrechts außerhalb des Versorgungswerks als 
Einmalbeitrag an den Träger der Zielversorgung geleistet. Für die Kürzung des Anrechts des 
ausgleichspflichtigen Mitglieds gilt Absatz 7 entsprechend. 

(10) Solange der Versorgungsfall nicht eingetreten ist, kann das ausgleichspflichtige Mitglied 
seine aufgrund des Versorgungsausgleichs gekürzte Rentenanwartschaft durch zusätzliche 
Zahlungen wieder ergänzen. Für die Verrentung wird das Alter des Mitglieds im Zeitpunkt der 
Zahlung zugrunde gelegt.  

(11) In den gesetzlichen Anpassungsfällen der §§ 33, 35 und 37 des Versorgungsausgleichs-
gesetzes wird die Kürzung des Anrechts des ausgleichpflichtigen Teilnehmers nach Maßgabe 
der §§ 33 bis 38 des Versorgungsausgleichsgesetzes auf entsprechenden Antrag ausgesetzt 
bzw. aufgehoben. 

(12) In Fällen, in denen ein Versorgungsausgleich nach § 20 des Lebenspartnerschaftsgeset-
zes durchzuführen ist, finden die Absätze 1 bis 11 entsprechende Anwendung. 

(13) Soweit der Versorgungsausgleich nach den vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Struktur-
reform des Versorgungsausgleichs (VAStrRefG) geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
durchzuführen ist, gilt weiterhin § 21 der Satzung in der vor dem 1. September 2009 gültigen 
Fassung.  

(14) Der Vorstand kann Richtlinien zur Durchführung des Versorgungsausgleiches erlassen. 


